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42. JAHRGANG NR. 2 1. FEBRUAR 1945

Fiirsorge an Alkoholkranken und Armenfiirsorge

Von Fritz Lauterburg, Zirich

I. Zweck und Notwendigkeit einer besonderen Alkoholkrankenfiirsorge.

Unser Land zahlt gegenwirtig in siebzehn Kantonen tiber hundert Fiirsorge-
stellen fiir Alkoholkranke, von denen rund zwanzig hauptamtlichen Charakter
tragen und ebenso viele mit einer Blaukreuz-Agentur verbunden sind. Die gréBte
unter ihnen, die stadtziircherische, zihlt ein volles Dutzend Angestellte, von
denen zwej eine besondere Abteilung Vorsorge bilden. Die Ersfinung der ersten
dieser Stellen, in Ziirich, Winterthur und Luzern, erfolgte im Jahre 1912. Ent-
standen sind sie aus der Erkenntnis heraus, da jeder Alkoholgefihrdete nicht nur
einer besonderen, sondern namentlich auch einer regelmaBigen Betreuung bedarf,
wie sie die freiwillige Arbeit der Trinkerrettungsvereine schon aus Zeitgriinden
nicht leisten kann. Vor allem aber iibersteigt die Notwendigkeit dauernder Ver-
bindung mit den verschiedensten Amtern und Anstalten und hiufiger Veran-
lassung é&rztlicher oder behérdlicher SchutzmaBnahmen den vorwiegend seel-
sorgerlichen Aufgabenkreis privater Krifte. Dabei handelt es sich bei jenen Fillen,
die von Vereinsbetreuung nichts wissen wollen oder bei denen sie nicht geniigt,
durchschnittlich um die schlimmeren, die demnach einer doppelt wachsamen
Aufsicht bediirfen und deren Angehirige gerade zu den bedrohtesten gehoren.

Als gefiahrdet haben nicht nur die unm#Big trinkenden Alkoholsiichtigen zu
gelten, deren fortgeschrittene Krankheitserscheinungen auch Unkundigen erkenn-
bi}r sind, sondern ebensosehr die mindestens so zahlreichen Alkoholintoleranten,
die schon auf geringe Alkoholmengen in krankhafter Weise reagieren, ohne daf
bei Niichternheit ihre Uberempfindlichkeit im Aussehen oder Benehmen auffiele.
In .Faohkreisen zieht man die schonendere Bezeichnung ,alkoholkrank® vor,
Weil der Name Trinker mit der Vorstellung sittlicher Minderwertigkeit verbunden
18t, die lange nicht bei allen Alkoholkranken berechtigt ware, und vor allem mit
der Vorstellung eines chronisch maBlos Siichtigen, die gerade auf die blo8 alkohol-
Intoleranten Betreuungsbediirftigen nicht zutrifft. Genauer noch ist die Be-
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zeichnung ,,alkoholgefihrdet, weil gliicklicherweise nicht jeder Betreuungs-
bediirftige schon als eigentlich krank zu gelten braucht und anderseits der sehr
schonende Ausdruck ,,gefahrdet* die doch immer mitspielende Schuldfrage nicht
ausschlielt. Wenn wir aber hier die im miindlichen Sprachgebrauch iiblichen
Benennungen ,,Trinkerfiirsorge‘* statt Alkoholgefihrdetenfiirsorge und , Trinker-
fiirsorger** statt Alkoholkrankenfiirsorger trotzdem etwa verwenden, so geschieht
dies lediglich aus Einfachheitsgriinden und ohne moralische Wertung.

Man kann sich fragen, warum zur planméfigen Fiirsorge an Alkoholkranken
nicht die verschiedenen 6ffentlichen Instanzen geniigen.

Richterliche und polizeiliche Organe fallen fiir nachgehende oder iiber den
Tag hinaus nétige Fiirsorge auBer Betracht, da ihr Tatigkeitsbereich entsprechend
begrenzt ist und ihnen schon von Amtes wegen keine fiirsorgerischen Aufgaben
im weiteren Sinne obliegen. — EinlidBlichere Beeinflussungsmdéglichkeiten sind
den Vormundschaftsbehérden gegeben; aber auch diese sind an bestimmte Félle
gebunden, nimlich an jene, auf welche die Bestimmungen des eidgen. Zivilgesetz-
buches oder des entsprechenden kantonalen Fiirsorgegesetzes (wie wir ein solches
in siebzehn Kantonen vorfinden) anwendbar sind, und auch ihre Titigkeit ist
weithin an die Situation der Vorladung gebunden und hat keinen im engeren
Sinne nachgehenden Charakter. — Ginstigere Voraussetzungen in dieser Be-
ziehung kennen der Armenpfleger und der Jugendfiirsorger. Beide haben das
schone Vorrecht, sich auch auBerhalb ihrer Amtsriume fiir- und vorsorgerisch
zu betétigen. Aber auch diese Funktionire sind an einen bestimmten Schiitzlings-
kreis gebunden: Der Armenpfleger hat sich nur mit armengenéssigen oder héch-
stenfalls notstandsbedrohten Mitmenschen abzugeben, der Jugendfiirsorger aus-
schliefllich mit Kindern und deren Angehérigen. Fiir Alkoholgefihrdete jedoch,
die weder unterstiitzungsbediirftig noch mit Kindern gesegnet sind, bleiben
Armenpfleger und Jugendamt unzustindig, und dabei finden wir in bemittelten
Kreisen, bei kinderlosen Ehepaaren oder Alleinstehenden oftmals eine ebenso
brennende Alkoholnot wie anderswo.

Diese Liicke fiillt der Trinkerfiirsorger aus. Seine Tétigkeit leitet sich aber
nicht allein aus diesem Ersatzbediirfnis ab. Vielmehr ist zu sagen, daB auch fiir
jene Alkoholismusfille, mit denen sich Vormundschaftsbehérden, Armenpfleger
und Jugenddmter beschéftigen, der Beizug eines ,,Spezialisten aus verschie-
denen Griinden notig ist. Der eine Grund besteht darin, da3 der Alkoholgeféhr-
dete, wenn seine Bewahrung gesichert sein soll, einer derart eingehenden Be-
treuung bedarf, wie sie ein Vormundschaftsbeamter von Amtes wegen, ein
Armenpfleger oder Jugendfiirsorger aber mindestens aus Zeitgriinden nicht
iibernehmen kann. Der Hauptgrund jedoch besteht darin, daB es zur Beein-
flussung Alkoholgefihrdeter ohne das Vorbild eigener Enthaltsamkeit nicht
abgeht und dieses unumgéngliche Erfordernis wohl von den meisten Beamten und
Fiirsorgern anderer Gebiete als unerfiillbare Zumutung empfunden wiirde. Dieses
in der Natur der Sache begriindete Erfordernis bildet iibrigens einen der Haupt-
griinde, weswegen, mit Ausnahme der staatlichen Trinkerfiirsorge in den Kan-
tonen Graubiinden und Waadt, die Fiirsorge an Alkoholkranken in der Schweiz
ideell und formell von privaten Gesinnungswerken getragen wird. Selbstverstéind-
lich begriilen diese gemeinniitzigen Fiirsorgegesellschaften jegliche Anerkennung
durch Gemeinden und Kanton ; doch driickt sich diese hauptséichlich in finanziellen
Beitragsleistungen aus. Zum Abstinenzerfordernis hinzu kommt aber noch der
Bedarf verschiedener Sonderkenntnisse, so namentlich iiber Ursachen, Wesen und
Folgen des Alkoholismus und iiber die psychologischen, drztlichen und gesetz-
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lichen Méglichkeiten seiner Bekdmpfung. Solche Kenntnisse sind natiirlich von
jedermann erwerbbar; ihre Aneignung aber setzt eine entsprechende Praxis voraus.

Die weitere Frage, ob denn nicht die sonstigen Trinkerrettungswerke geniigen,
haben wir in bezug auf die Abstinentenvereine bereits beantwortet. Was die Heil-
stiatten fiir Alkoholkranke anbelangt, wie sie unser Land in vorbildlicher Weise
besitzt, so ist zu sagen, dall sie leider nur fiir eine zahlenméaBig geringe Auslese
Heilungsbediirftiger dienen kénnen (so entsprachen die 16 vorletztes Jahr in Heil-
stitten eingewiesenen Schiitzlinge der Ziircher Fiirsorgestelle fiir Alkoholkranke
bloB 6 Promille der insgesamt 2664 laufend gewesenen Fille), weil bei den meisten
iibrigen Fillen finanzielle und diagnestische Hindernisse vorliegen. Die Heil-
stétten nehmen sich zwar ihrer Entlassenen eingehend an, lernen diese aber erst
infolge ihres Anstaltseintrittes kennen und kénnen ihre Betreuung nicht iiber
ihre Pfleglingsschar hinaus erstrecken.

Wenn sich auch verschiedene Vereinsagenturen des gréBten Trinkerrettungs-
vereins unsres Landes, des Vereins vom Blauen Kreuz, mit der Zeit die Bezeich-
nung Fiirsorgestelle ebenfalls beigelegt haben und somit der im allgemeinen
neutrale Charakter der Fiirsorgestellen, die den Gldubigen und Unglaubigen
jeglicher Firbung in zentraler Weise zu dienen haben, bei jenen Vereinswerken
dahinfillt, so ist doch festzustellen, dal die praktisch halbamtliche Tatigkeit der
Fiirsorgestellen fiir Alkoholkranke einem religiosen Gesinnungswerk weniger gut
liegt und die sogenannten neutralen Fiirsorgestellen nicht zufillig gerade aus dem
Bediirfnis heraus entstanden sind, die eigentlichen Gesinnungswerke von admini-
strativen und sonstigen amtsdhnlichen Funktionen &uBerlich und namentlich
auch innerlich zu entlasten.

II. Verhiiltnis zwischen Armenpflege und Alkoholkrankenfiirsorge.

Das Gemeinsame in der Tétigkeit des Armenpflegers und des Trinkerfiirsorgers
besteht zunichst darin, was fiir jede soziale Betatigung gilt: An der Not der
Schiitzlinge nicht bloB von aullen her herumdoktern, sondern in erster Linie ihre
Ursachen zu beheben versuchen. Es wird dies infolge der Kompliziertheit unsres
sozialen Lebens lange nicht immer gelingen. Aber beim Schiitzling, der vielleicht
wegen Alters, Krankheit: oder Arbeitslosigkeit trotz allen Bemiihungen noch Hilfe
benétigt, mag sich dann wenigstens seine oft mitverschuldete Unterstiitzungs-
bediirftigkeit in eine moralisch nicht mehr belastende Hilfswiirdigkeit gewandelt
haben.

Es ist ferner klar, daB sich berufene Armen- und Trmkerfursorger selbst-
gerechten Verurteilens ihrer Klienten enthalten. Beide sind ja nicht zu deren
Richtern, sondern zu Helfern und Erziehern bestellt. Sie werden auch nicht
iibersehen, daf3 sie eigene Befreitheit von familidrer Belastung und materieller
Not gar nicht oder nur teilweise sich selbst verdanken. Auch handeln sie nicht
aus eigener Befugnis, sondern als Vertreter einer Volksgemeinschaft, die infolge
ihrer Trinksitten an der Anfélligkeit ihrer Glieder weithin mitschuldig ist. Wie
oft sogar vernimmt man die Klage aus lindlichen Gegenden, daB Alkoholiker
von Behordemitgliedern verwarnt wiirden, die nicht nur selber gerne trénken,
sondern durch ihr Beispiel die Fehlbaren oft selber verfiihrt hitten!

Ohne diese Erkenntnis der eigenen Mitverhaftung ist unsere Erziehertatigkeit
auf Sand gebaut. Zumal wer mit Alkoholkranken umgeht, darf nicht iiber ihnen,
sondern mufl neben ihnen sitzen und eingedenk sein, daB eigene Verschontheit
nicht nur AnlaB zu groBem Danke bilden sollte, sondern auch zu vermehrtem
Verstéandnis fiir den ungliicklichen Trinker vor ihm. Mit Vorwiirfen oder gar



Beschimpfungen ist ein solcher niemals heilbar; sein Trotz wird dadurch nur
verstockter. Der unreife, haltlos siichtige, oft so psychopathische Alkoholkranke
bedarf, genau wie ein Kind, der Giite, einer Giite freilich, die mit Wehleidigkeit
nichts zu tun hat, wohl aber sehr viel mit Konsequenz, und die gelegentliche
Strenge nicht ausschlieBt. Hierhin gehort auch eine Regel, deren MiBachtung
durch so manche Fiirsorgebeamte viel Ungeschicktes anrichtet: Keine Maf-
nahmen in Aussicht stellen, die man nachher nicht auch wirklich durchfiihren
kann und will! Seien wir iiberlegt bei unsern Androhungen, dann aber auch
konsequent bei ihrer Verwirklichung, ansonst der Fehlbare nicht ohne Grund
denkt, die an ihn gerichteten Verwarnungen seien bloB ,,Theater*.

Damit gelangen wir zur Wiinschbarkeit einiger Erlauterungen iiber das
fiirsorgerische Vorgehen iiberhaupt.

Im Vordergrund jeder sinnvollen Fiirsorge steht die persénliche Abhérung
des Schiitzlings. Hier hat der Armenpfleger den Vorteil, daf3 seine Hilfesuchenden
darauf angewiesen sind, ihn aufsuchen zu kénnen. Er braucht ihnen nicht nach-
zulaufen; vielmehr sind sie es, die froh sein miissen, bei jemandem iiberhaupt
Hilfe holen zu diirfen, und wenn sich ein Glied einer Unterstiitzungsfamilie
striubt, bei der Armenpflege vorzusprechen, besitzt diese die Moglichkeit des
Vorfiihrungszwanges. Der Trinkerfiirsorger dagegen befindet sich in der umge-
kehrten Lage: Er mufl seinen Schiitzlingen nachgehen, seine Sprechstunden
nach diesen einrichten und jede Woche auch abends fiir sie bereit sein. Er besitzt
(ausgenommen in den erwihnten beiden Kantonen mit staatlicher Trinker-
firsorge und im Kanton Schaffhausen) kein Vorladungsrecht, sondern blof3 die
jedermann zustehende Einladungsmoglichkeit. Erscheinen die Eingeladenen
nicht, muf} er sie daheim aufsuchen, auch wenn es Monate geht, bis er einen
freien Abend hiefiir findet. — Der Hausbesuch ist iiberhaupt das Herzstiick
jeglicher Fiirsorge. Die Abhérung auf dem Biiro ist recht und gut; aber die Leute
geben sich dort haufig anders, als sie wirklich sind. Uberrascht man sie dagegen
in ihrem eigenen Lebensraum, gewinnt man oft ein ganz anderes Bild. Dazu
kommt, daB der persénliche Augenschein in der Wohnung, verbunden mit den
Eindriicken der niheren Umgebung, fiir das tiefere Erfassen des ,,Falles* unge-
mein aufschlufireich und durch noch so getreue Aktenfiilhrung niemals ersetzbar
ist. In dieser Beziehung kommen mindestens die stidtischen Armenpfleger viel
zu kurz, wihrend Trinkerfiirsorge ohne Beachtung des Grundsatzes, das Heim
ihrer Schutzbefohlenen persénlich kennen zu lernen, iiberhaupt nicht recht
gedeihen kann. — Gewil} sind auch Erkundigungen nétig, dies aber wieder mehr
bei der Armenpflege, weil diese iiber die Lebensweise samtlicher Familienglieder
ein Bild von auBien her gewinnen sollte, wihrend in der Alkoholkrankenfiirsorge
die Verbindung mit dem gesunden Partner in der Regel geniigt. Der Trinkerfiir-
sorger sollte sich bei fremden Leuten nur erkundigen, wenn es sich um allein-
stehende Schiitzlinge handelt oder wenn kein zuverldssiges Familienglied erreich-
bar ist; jedenfalls soll er Erkundigungen am Arbeitsort vermeiden, sofern die
Trunksucht des Schiitzlings dort nicht ohnehin schon bekannt ist, was in erstaun-
lich vielen Fillen nicht zutrifft.

Zur schriftlichen Arbeit gehért in erster Linie eine Aktenfiihrung, die es
auch einem Stellvertreter oder Nachfolger erméglicht, den Fall weiter zu besorgen.
Ohne Aufzeichnungen mit genauen Zeit- und Personenangaben laBt sich nicht
viel anfangen, wenn es gilt, Antrige oder sogenannte Vernehmlassungen (ver-
antwortliche MeinungsduBerungen auf Wunsch einer Instanz) auszufertigen.
Dariiber hat sich beispielsweise die Justizdirektion des Kantons Ziirich schon
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unmiBverstindlich gesuBert; denn auch das beste Gedichtnis kann versagen.
Nicht ohne Grund sind Psychiater und Rechtspersonen, die Gutachten auszuarbei-
ten und Prozesse durchzufiithren haben, iiber die ausfiihrliche Aktendarstellung,
wie sie bei der Ziircher Fiirsorgestelle iiblich ist, immer wieder sehr froh. Dazu
kommt das Bediirfnis, die iiberaus lehrreichen Beobachtungen in der Trinker-
fiirsorge fiir die unumgéngliche Aufklirungsarbeit zu verwerten, was ohne zuver-
lassige Unterlagen nicht befriedigend geldnge. Die Armensekretére hingegen
konnen sich eingehendere Schilderungen schon zeitlich nicht leisten, benétigen
sie aber auch weniger als die Alkoholkrankenfiirsorge. Uber die Frage der Akten-
fiihrung verbreiten sich eingehend die Jahresberichte der genannten Fiirsorge-
stelle fiir die Jahre 1934 (S. 28—32) und 1941 (8. 20). — Daneben sind noch die
Fiithrungsberichte bei Vormundschaften und namentlich in Aufsichtsfillen in
amtlichem Auftrage zu erwihnen, und eine ganz besondere Rolle spielen in der
Alkoholkrankenfiirsorge die sogenannten Mahnbriefe, die, moglichst individuell
gestaltet, ihre heilsame Wirkung iiberraschend héufig ausiiben.

Worin besteht nun aber die eigentliche Zusammenarbeit zwischen Armen-
pfleger und Trinkerfiirsorger?

Wer in der Alkoholfrage unbewandert ist, wende sich in entsprechenden
Féllen von vornherein an den néachstansissigen Trinkerfiirsorger. Sollte sich in
seiner Gegend kein solcher befinden, so kann ihm die Geschiftsstelle des Ver-
bandes Schweizerischer Fiirsorger fiir Alkoholgefihrdete in Ziirich, Obere Zdune 12,
raten, welche Vertrauensperson am ehesten in Betracht kommt; dort ist auch ein
Verzeichnis siémtlicher Fiirsorgestellen und Heilstiatten fiir Alkoholkranke in der
Schweiz beziehbar.

Die Trinkerfiirsorger bilden sich zwar nicht ein, sichere Hilfe gewahrleisten
zu konnen. Hiefiir ist das Alkoholproblem allzu vielschichtig und die Einsichts-
bereitschaft und Willensfahigkeit beim einzelnen Schiitzling zu unberechenbar.
Auch ist es klar, daB mancher Armenpfleger allgemein fiirsorgerisch begabter sein
mag als sein Kollege von der Alkoholkrankenfiirsorge oder von einzelnen Schiitz-
lingen als ansprechbarer empfunden wird denn dieser. Aber es werden ihm viel-
fach nihere Fachkenntnisse abgehen, und vor allem wird er ohne abstinentes
Eigenbeispiel auf seine Schutzbefohlenen zu wenig iiberzeugend einwirken kén-
nen. Anwendung gesetzlicher Druckmittel zumal, wie zwangsweise Anordnung
abstinenten Verhaltens oder gar Androhung von Versorgung, bewirkt héchstens
ein duberlich gebessertes Verhalten ohne innere Gefestigtheit. Soll aber ein
Alkoholkranker wirklich gesunden, so bedarf er einer Aufnahmebereitschaft und
einer Uberzeugtheit vom Sinn der ihm auferlegten Anweisungen, die ihm nicht
anbefohlen, sondern nur anerzogen werden kann.

In dieser Erziehungsarbeit nun besteht die Aufgabe des Trinkerfiirsorgers.
Er hat dem Gefihrdeten nachzugehen, ibhn freundschaftlich aufzukliren und
taktvoll zu beaufsichtigen. Dabei bildet alle Aufsicht nur den Rahmen der eigent-
lichen Fiirsorge und geniigt Aufklarung selten allein, weil das Wesen des Siichtigen
weithin darin besteht, gerade trotz Einsicht in das eigene Leiden sich von diesem
nicht trennen zu kénnen oder gar zu wollen. Vielmehr bedarf es einer tiefergehen-
den Anteilnahme an allen Bedringnissen, die des Schiitzlings Alkoholnot bedingen
oder begleiten. Das bedeutet nicht, daB der Fiirsorger dem Schiitzling méglichst
alles Unbequeme abnehmen soll. Uberbefiirsorgung tut auch hier nicht gut; aber
die Leute sollen spiiren, daB wir nicht blo8 als Mahner und Zuschauer erscheinen.

Der Firsorger wird den Gefihrdeten, sofern in dessen Nihe ein Abstinenten-
verein besteht, zum AnschluBl an einen solchen bewegen und als Vermittler dienen.



In Gegenden ohne solche AnschluBmaglichkeit sollten die notigen Helfer aus der
kirchlichen Gemeinde erwachsen. Nur sollte der Gefihrdete eine alkoholfreie
Lebensweise auch bei solchen Betreuern als eine Selbstverstindlichkeit vorfinden,
ansonst er sich allzu leicht als zweitrangig und schonbediirftiger ,,Fall* vorkommt.
In Fillen aber, da zwar der AnschluBl an einen abstinenten Verein oder an eine
sonstige Helfergruppe nicht geniigt, Heilungsmdoglichkeit aber noch wahrschein-
lich ist, wird der Trinkerfiirsorger fiir die Durchfiihrung einer Jahreskur in einer
offenen Heilstitte besorgt sein.

Bei dieser Aufgabe nun ist der Trinkerfiirsorger, sofern es sich nicht um einen
Schiitzling handelt, dessen Kur aus privaten Mitteln bestreitbar ist, in beson-
derem MafB auf das Verstindnis der Armenpflege angewiesen. Uber Charakter
und Heilungserfolge der betreffenden Anstalten besteht leider noch weithin viel
Unkenntnis. Der einzuweisende Kandidat betrachtet den Aufenthalt in einer
solchen Anstalt viel zu sehr als StrafmaBnahme, die Behorde, die dafiir zahlen
sollte, viel zu sehr als unverdiente und nutzlose Ferienzeit. Da kann nun ein
aufgeklarter Armenpfleger Wunder wirken, wenn er dem Trinkerfiirsorger in die
Hande arbeitet und alles tut, um jene oft letzte Heilungsmoglichkeit restlos
auszuschopfen. Hilft er nicht nur, weil sich eine einmalige gréBere Zahlung lohnt,
wenn dafiir die Armenkasse vielleicht dauernd entlastet bleibt, sondern weil man
nicht rechnen soll, wenn es um Menschenseelen geht, dann handelt er von jenem
Boden aus, den kein Fiirsorger, soll er nicht versagen, verlassen darf. — Wie sich
ein Idealfall abspielen sollte, erlebten wir kurz nach Niederschrift dieser Zeilen:
Ein Mann, der im Alkohol Trost. und Vergessen gesucht hat, bis er vor dem
Selbstmord stand, bittet den Trinkerfiirsorger, bei dem ihn ein Polizeiposten
gemeldet hatte, dringend um seine Unterbringung in einer Heilstatte. Der Armen-
sekretdr 148t sich von dieser Notwendigkeit sofort iiberzeugen, obschon ihm der
Kandidat vorher auch noch unbekannt gewesen, und da das erforderliche Arzt-
zeugnis giinstig lautet, kann der vordem so Ungliickliche schon nach wenigen
Tagen mit groBer Erleichterung die Heilstéitte aufsuchen.

Sollte sich ein Armenpfleger auf Art. 13 des Konkordates berufen, wonach
der Wohnkanton in Fillen von fortgesetzter MiBwirtschaft, Liederlichkeit oder
Verwahrlosung nicht unterstiitzungspflichtig sei, so mdige er bedenken, daB fiir
Heilkuren nur Leute in Betracht kommen, die eben noch nicht so verliederlicht
und verwahrlost sind, als daB sie, im Unterschied zu verwahrungsreifen Fillen,
unter jenen Artikel fielen. Die Frage des Selbstverschuldens, die hier hineinspielt
und hauptsichlich von den Krankenkassen immer wieder aufgeworfen wird,
héngt eng mit jener zusammen, ob der Alkoholismus eher als Laster oder als
Krankheit aufzufassen sei. Er ist in allen Fillen beides; nur sind beide Momente
in jedem einzelnen Falle so verschieden gelagert und so schwer unterscheidbar,
daB man hieriiber keine Normen aufstellen kann. — Zu Spannungen kann ferner
die Heimschaffungsfrage fithren. So begreiflich es ist, daf3 es eine Armenpflege
ungern sieht, wenn sich andere Fiirsorgeinstanzen in einem fiir die Armenpflege
heimschaffungswiirdigen Unterstiitzungsfall mit Bestrebungen einschalten,
welche die geplante MaBnahme zu verhindern drohen, so wenig wird es eine
Armenpflege bedauern, wenn es der Alkoholkrankenfiirsorge gelingt, einen
Heimschaffungskandidaten zur Gesundung zu bringen, auch wenn diese eine
dauernde Entlastung der Armenpflege nicht sollte gewihrleisten kénnen.

' (Schluf folgt.)



	Fürsorge an Alkoholkranken und Armenfürsorge

